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Eva_Haut: Optimierungsmöglichkei-
ten für die Praxis aus medizinischer Sicht

Hintergrund und Methodik: Optimier-
tes Hautarztverfahren (HAV) und „Verfah-
ren Haut der DGUV“ stellen die wesent-
lichen Instrumente in der Versorgung von 
Patienten mit berufsbedingten Hauterkran-
kungen dar. Mittels bundesweiter randomi-
sierter Quotenstichprobe wurden n  =  1.600 
BK  5101-Verdachtsmeldungen aus dem 
Jahr 2007 evaluiert, um die Umsetzung die-
ser beiden komplementären Verfahrensar-
ten gezielt zu analysieren. Ergebnisse: Das 
HAV wird von Hautärzten und Versicher-
ten positiv angenommen. Meldungen, die 
mit dem Hautarztberichtsformular F6050 er-
folgten (> 85% aller Meldungen), wiesen ei-
nen höheren Informationsgehalt als ande-
re Meldeformen auf. Hinsichtlich einzelner 
Aspekte ergeben sich Verbesserungsmög-
lichkeiten in der Hautarztberichterstattung 
(z.B. Erkrankungsverlauf, Relevanzbeur-
teilung, Handschuhempfehlung). Ein nach-
vollziehbarer Hautarztbericht führt eher zur 
Einleitung von weiteren Maßnahmen im 
Rahmen des § 3 BKV. Durch zeitnahe Einlei-
tung von geeigneten Maßnahmen konnte si-
gnifikant häufiger ein Berufsverbleib erzielt 
und die Berufsaufgabe verhindert werden. 
Schlussfolgerungen: HAV und „Verfahren 
Haut der DGUV“ bieten geeignete Optionen 
zur Versorgung von Patienten mit berufsbe-
dingten Hauterkrankungen, im Vordergrund 
steht hier das ambulante Heilverfahren beim 
behandelnden Dermatologen. Durch das 
Forschungsprojekt konnten weitere Verbes-
serungsmöglichkeiten in der Kooperation al-
ler Beteiligten identifiziert werden.

Research project EVA_Haut: quality 
assessment of improved dermatologist’s 
procedure

Introduction: Improved dermatologist’s 
procedure and the “hierarchical multi-step 
intervention” that has been launched by the 
statutory accident insurance bodies (UVT) 
are central elements in caring for patients 
with occupational dermatitis (OD). From 
2007 to 2010, the quality of dermatological 
intervention as well as the corresponding 
administrative procedures were evaluated, 
therefore n = 1,600 cases with suspected OD 
have been selected in a random quota survey. 
The randomized notifications were reviewed 
by occupational dermatologists; in parallel, 
the implementation of the hierarchical multi-
step intervention scheme by the UVT was 
analyzed. Results: It could be shown that 
acceptance of the dermatologist’s procedure 
by dermatologists and patients is good. The 
quality of information of medical reports 
was higher when the optimized dermatolo-
gist’s report form (F6050) was used. The 
F6050 filed by dermatologists was the domi-
nant form for notifications (> 85%). Options 
for further improvement were described, 
e.g., information regarding the course of 
OD, the relevance of patch test reactions and 
the accuracy of skin protection recommen-
dations. A consistent dermatologist’s report 
leads to further preventive and/or therapeu-
tic intervention by the UVT more often than 
notifications with lower quality. It could be 
shown that an early implementation of suit-
able preventive and therapeutic strategies is 
crucial for the outcome of OD and for pre-
venting job loss. Conclusions: Dermatolo-
gist’s procedure and “hierarchical multistep 
intervention” hold in readiness effective of-
fers of OD-patient management; options for 
further improvement of OD-patient manage-
ment could be identified.
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Einleitung

Das im Jahre 1972 durch Borelli und 
Düngemann eingeführte klassische Hautarzt-
verfahren wurde mit dem optimierten Haut-
arztverfahren (HAV) weiterentwickelt; in 
diesem Zusammenhang ist insbesondere die 
Einführung des optimierten Hautarztberichts 
zum 01.01.2006 aufgrund der Ergebnisse der 
OHAV-Studie zu nennen [9, 12]. Auf Seiten 
der Unfallversicherungsträger (UVT) wurde 
im Dezember  2005 nahezu zeitgleich das 
Stufenverfahren Haut (seit 2010 „Verfahren 
Haut der DGUV“) eingeführt. Durch die-
se beiden komplementären Verfahrensarten 
sollte die Möglichkeit geschaffen werden, 
bei Verdacht auf das Vorliegen einer beruf-
lich bedingten Hauterkrankung frühzeitig in 
Zusammenarbeit mit dem meldenden Der-
matologen sinnvoll gestufte präventive und 
therapeutische Maßnahmen einzuleiten und 
betroffenen Versicherten den Berufsverbleib 
zu ermöglichen [2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19].

Wie optimiertes HAV und Verfahren 
Haut durch die meldenden Ärzte und betei-
ligten UVT tatsächlich umgesetzt werden, 
war Gegenstand des DGUV-Forschungsvor-
habens „Qualitätssicherung und Evaluation 
des optimierten Hautarztverfahrens und des 
Stufenverfahrens Haut (EVA_Haut)“ sowie 
des korrespondierenden Teilprojekts „Ver-
waltungsverfahren Haut (VVH)“. Im Sin-
ne einer Qualitätsprüfung wurden erstmals 
1.600 BK  5101-Verdachtsmeldungen aus 
dem 4. Quartal 2007 analysiert, um wissen-
schaftlich gesicherte Erkenntnisse zur Um-
setzung in der Praxis und zur Weiterentwick-
lung zu gewinnen. Wesentliche Ziele waren 
die Qualitätsprüfung der Hautarztberichte 
und Umsetzung des optimierten Hautarztver-
fahrens durch die meldenden Ärzte sowie die 
Handhabung der im Stufenverfahren Haut 
vorgesehenen Prozessschritte durch die Ver-
waltungen. Zielkriterien waren insbesondere 
der Berufsverbleib, der Verlauf der Hauter-
krankung und die Akzeptanz von Versicher-
ten und Hautärzten [20, 21, 22].

Material und Methoden

Die Fallauswahl (n = 1.600) im als pro-
spektive Kohortenstudie angelegten For-
schungsvorhaben (FV) erfolgte mittels bun-

desweiter randomisierter Quotenstichprobe 
aus den BK  5101-Verdachtsmeldungen des 
4. Quartals 2007 (n = 4.564). Bei der Fallrek-
rutierung wurde der Anteil der bei den jewei-
ligen UVT bundesweit im ganzen Jahr 2007 
eingegangenen Hautverdachtsfälle (insge-
samt n = 18.398) zur Festlegung der Quoten-
größe zugrunde gelegt. Der Nachbeobach-
tungszeitraum betrug jeweils 12 Monate.

Die rekrutierten Fälle wurden jeweils ver-
waltungsseitig sowie berufsdermatologisch 
ausgewertet. Das berufsdermatologische Re-
view der anonymisierten Aktenauszüge er-
folgte mittels eines validierten Fragebogens 
unter Verwendung eines im Studienzentrum 
erstellten, an aktuelle berufsdermatologische 
Leitlinien und Empfehlungen angelehnten 
Manuals, in dem operationale Kriterien de-
finiert wurden.

In Fällen, in denen nach Erstmeldung 
nach Auskunft der UVT kein HAV einge-
leitet wurde, erfolgte die berufsdermato-
logische Auswertung der anonymisierten 
Aktenauszüge im Single Review (SR) im 
Studienzentrum Osnabrück. Fälle mit HAV 
wurden durch jeweils zwei externe erfahrene 
ABD-zertifizierte Gutachter (GA) im Double 
Review (DR) unabhängig voneinander aus-
gewertet. Durch Zuordnung der Fälle mittels 
Paar-Vergleichsmethode auf die GA konnte 
die Objektivität und Transparenz der Daten 
erhöht werden, dabei zeigte sich eine gute 
bis sehr gute Übereinstimmung unter den 
Gutachtern. Zusätzlich wurden in den im 
DR ausgewerteten Fällen die im Hautarzt-
verfahren versorgten Patienten sowie ferner 
– nach Vorliegen einer Einverständniserklä-
rung – die meldenden Hautärzte fallbezogen 
befragt.

Das Signifikanzniveau wurde bei allen 
statistischen Verfahren auf α = 5% festgelegt.

Ergebnisse

Von n = 1.600 rekrutierten Fällen wur-
den n  =  1.543  Fälle berufsdermatologisch 
ausgewertet (n  =  973 im DR, n  =  570 im 
SR, Drop-outs n  =  57). Zusätzlich wurden 
n  =  533  Patientenfragebögen (Rücklauf 
53,1% bezogen auf die versendeten Frage-
bögen) sowie n  =  320  Hautarztfragebögen 
ausgewertet (Rücklauf 59,8% bezogen auf 
die versendeten Fragebögen).
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Meldende Berufsgruppen

86,5% der an die UVT erstatteten 
BK  5101-Verdachtsmeldungen erfolgten 
durch Hautärzte, 13,5% durch weitere Ak-
teure. Betriebsärzte, die wie Dermatologen 
zur Erstattung von Hautarztberichten be-
rechtigt sind, erstatteten in nur 1,6% der Fäl-
le die Erstmeldung an den UVT. Diese Daten 
werden von den Ergebnissen des Teilprojekts 
VVH sowie des Patientenfragebogens unter-
mauert: nur 27,5% der Patienten (n  =  140) 
gaben an, durch einen Betriebsarzt beraten 
worden zu sein, dies traf insbesondere auf 
Angehörige der Berufsgruppen „Metallge-
werbe“ und „Gesundheit“ zu. Die Sinnhaf-
tigkeit des im Januar 2013 neu eingeführten 
„Betriebsärztlichen Gefährdungsberichts 
Haut (F6060-5101)“, der versucht, Betriebs-
ärzte verstärkt in die Betreuung berufsder-
matologischer Patienten einzubinden, wird 
durch die Ergebnisse des Forschungsvorha-
bens unterstrichen [16, 20, 21].

Praktikabilität des optimierten 
Hautarztverfahrens aus Sicht der 
Hautärzte

Die befragten Hautärzte stuften die Prak-
tikabilität des optimierten HAV insgesamt 

als sehr positiv ein. Allerdings wurde in 
spontanen Kommentaren mehrfach die un-
terschiedliche Umsetzung des Hautarztver-
fahrens in Abhängigkeit vom zuständigen 
UVT angemerkt. Tatsächlich variierte dies-
bezüglich unter anderem die Zeitspanne vom 
Erstbericht bis zur Erteilung des Behand-
lungsauftrags; diese betrug nach Angaben 
der Hautärzte in rund 70,3% der Fälle bis zu 
4 Wochen, in 29,7% aber auch deutlich län-
ger (Abb. 1).

Qualität der Hautarztberichte und 
Optimierungspotenzial

Aus Sicht der berufsdermatologischen 
Gutachter war die Qualität der ärztlichen 
Unterlagen in einer zusammenfassenden 
Bewertung über alle Fragekomplexe des 
Fragebogens in 69% befriedigend oder bes-
ser (Schulnotensystem). Es konnte gezeigt 
werden, dass der Informationsgehalt der 
ärztlichen Unterlagen bei Verwendung der 
Formtexte 6050 und F6052 höher war als bei 
anderen Meldeformen (z.B. freie Berichte). 
Im Rahmen der verwaltungsseitigen Evalua-
tion konnten ebenfalls Vorteile in der Verfah-
renssteuerung bei Verwendung der Formtex-
te F6050 bzw. F6052 gesehen werden.

Abb. 1.  Zeitspanne vom Erstbericht bis zur Erteilung des Behandlungsauftrags (Angaben der meldenden 
Hautärzte im Hautarztfragebogen).
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Gleichzeitig konnten aus den Daten An-
satzpunkte zur Verbesserung der Hautarztbe-
richterstattung gewonnen werden, wesentli-
che Aspekte werden nachfolgend dargestellt 
[16, 20, 21].

Angaben zum Erkrankungsverlauf

Die Qualität der Angaben zum Erkran-
kungsverlauf in der Hautarztberichterstat-
tung ist deutlich zu verbessern, zum Beispiel 
durch Überarbeitung der Hautarztberichts-
formulare. Im Gegensatz zu den Angaben 
zur Krankheitsanamnese im Hautarzterstbe-
richt (F6050), die gemittelt über alle relevan-
ten Unterpunkte in über 80% der Fälle min-
destens als „ausreichend“ eingestuft wurden, 
wurden die Angaben zum Erkrankungsver-
lauf (F6052) durch die berufsdermatologi-
schen Gutachter deutlich schlechter bewertet 
(Abb. 2).

Die Angaben zum Verlauf der Hauter-
krankung während arbeitsfreier Zeiten (Ur-
laubszeiten bzw. Arbeitsunfähigkeitszeiten) 
in Abgrenzung zur beruflichen Tätigkeit 
stellen einen wesentlichen Bestandteil zur 
Beurteilung der Berufsbedingtheit der Haut
erkrankung dar.

Insbesondere zur Frage der Kausalität in 
den Hautarztberichten sollte die Dokumen-
tationsqualität verbessert werden: So wird 
aus Gutachtersicht in knapp über 50% die 
Berufsbedingtheit der Hauterkrankung auf-
grund der vorliegenden Informationen in 
den bewerteten ärztlichen Unterlagen nur 
als „teilweise beurteilbar“ bzw. „nicht beur-
teilbar“ eingestuft (Abb. 3). Diese Einschät-
zung der berufsdermatologischen Gutachter 
korreliert mit der der Sachbearbeiter (VVH), 
sodass es vorstellbar ist, dass es hier verwal-
tungsseitig zu Zweifeln an der Eintrittspflicht 
des UVT bezüglich Maßnahmen im Rahmen 
des § 3 BKV und entsprechenden Verzöge-
rungen im Verfahrensablauf – zum Beispiel 
durch Notwendigkeit des Einholens weite-
rer Informationen – kommen kann. Es wird 
nicht verkannt, dass bei Initiierung des Haut-
arztverfahrens teilweise aufgrund der fehlen-
den Verlaufsbeobachtung eine abschließende 
Kausalitätsbeurteilung (noch) nicht möglich 
ist. Ziel sollte es jedoch in jedem Fall sein, 
die verfügbaren Informationen, die für bzw. 
gegen das Vorliegen einer berufsbedingten 
Hauterkrankung sprechen, nachvollziehbar 
gegenüberzustellen und dabei auch notwen-
dige weitere Maßnahmen, die zur Klärung 

Abb. 2.  Qualität der Angaben zum Erkrankungsverlauf im Verlaufsbericht F6052 nach Einschätzung der 
dermatologischen Gutachter.
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beitragen können (z.B. weitere Verlaufsbe-
obachtung, Arbeitsplatzbegehung/Nachfor-
schungen durch Präventionsdienst etc.), im 
Hautarztbericht niederzulegen.

Allergologische Diagnostik

Die korrekte Durchführung der notwen-
digen allergologischen Diagnostik trägt wie 
eine exakte Dokumentation des Erkran-
kungsverlaufs ebenfalls zur Beurteilung der 
Kausalität bei, die Testung sollte sich auf 
das abzuklärende berufliche Tätigkeitsfeld 
beziehen [13, 17]: „Testungen im Rahmen 
des Hautarztverfahrens dürfen solche diag-
nostischen Maßnahmen umfassen, die zur 
Klärung des Ursachenzusammenhangs zwi-
schen Hauterkrankung und beruflicher Tä-
tigkeit erforderlich sind (§  43 des Vertrags 
Ärzte/UV-Träger)“ [1].

Die Dokumentation der durchgeführ-
ten Epikutantestungen erfolgte in 86,7% 
(n = 955) der Fälle leitliniengerecht, ergän-
zend angemerkt wurde teilweise die fehlende 
Dokumentation des verwendeten Testpflas-
ters. In den nicht leitliniengerecht dokumen-
tierten Epikutantestungen wurden zum einen 
nicht standardisierte Formen der Dokumen-
tation der Testreaktionen von den GA beob-
achtet sowie fehlende bzw. nicht nachvoll-
ziehbare Angaben zu getesteten Allergenen, 
Konzentrationen, Vehikeln, Zeitpunkt der 

Pflasterabnahme sowie Ablesezeitpunkten 
gemacht.

Auffällig im Zusammenhang mit den 
durchgeführten Epikutantestungen war zu-
dem, dass bei Nachweis einer Typ-IV-Sensi-
bilisierung (n = 706 Fälle) in nur 36,5% der 
Fälle (n = 258) eine Beurteilung hinsichtlich 
der beruflichen und/oder klinischen Relevanz 
der Sensibilisierung im Bericht erfolgte.

Die Relevanzbeurteilung einer nachge-
wiesenen Sensibilisierung könnte im Haut-
arztbericht unter anderem unter dem Punkt 
Diagnosen („berufliches bzw. außerberufli-
ches allergisches Kontaktekzem bei Typ-IV-
Sensibilisierung gegenüber …“) oder – bei 
fehlender klinischer und/oder beruflicher 
Relevanz an gleicher Stelle – als auffälli-
ger Befund erfolgen, zum Beispiel mit dem 
Hinweis verbunden, dass weitere Nachfor-
schungen bezüglich der beruflichen Rele-
vanz durch den UVT erforderlich sind. Die 
Diagnose muss als ein Instrument gesehen 
werden, das viele der in Berufs- und Krank-
heitsanamnese, Hautbefund und Diagnostik 
gewonnenen Informationen im Hautarztbe-
richt kompakt zusammenfasst (Informati-
onsverdichtung). Im Rahmen des FV wurden 
seitens der berufsdermatologischen GA nur 
40,4% der Diagnosen im Hautarzterstbericht 
als „voll nachvollziehbar“ (n = 583), 54,2% 
als „teilweise nachvollziehbar“ (n = 782) und 

Abb. 3.  Einschätzung der dermatologischen Gutachter auf die Frage: „Sind im vorgelegten Hautarztbe-
richt die Punkte 1 – 8 (F6050) bzw. 1 – 7 (F6052) ausreichend bearbeitet, um die Berufsbedingtheit der 
Hauterkrankung beurteilen zu können?“.
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5,3% als „nicht nachvollziehbar“ (n  =  77) 
eingestuft.

Das Stellen einer aufgrund der im Bericht 
niedergelegten Informationen nachvollzieh-
baren Diagnose, die idealerweise die Rele-
vanzbeurteilung bei Nachweis von Reakti-
onen im Epikutantest einschließt, sollte für 
eine begründete Anregung weiterer Schritte 
im Verfahren (z.B. Allergeneliminierung/-
austausch, weitere Recherche durch den 
Präventionsdienst des UVT etc.) angestrebt 
werden.

Angaben zur Therapie

Die Angaben zur Therapie werden durch 
die Gutachter in über 60% der Fälle als min-
destens ausreichend oder besser eingestuft 
(vorgegebene Kategorien: „sehr umfassend“, 
„ausreichend“, „unvollständig“, „nicht bear-
beitet“), das heißt es findet sich mindestens 
eine konkrete Angabe bezüglich des haut-
ärztlicherseits verordneten Fertigprodukts 
bzw. der Magistralrezeptur. Dennoch sind 
in n = 459 Fällen die Angaben zur Therapie 
als „unvollständig“ eingestuft worden (z.B. 
Angabe „Steroid“ mit fehlender Nachvoll-
ziehbarkeit des tatsächlichen Wirkstoffs 
bzw. der Steroidklasse); in n  =  35  Fällen 
fehlte die Angabe im Hautarztbericht. Zur 
Transparenzerhöhung und Verlaufsbeurtei-
lung wären hier mindestens „ausreichende“ 
Angaben (s.o.) anzustreben. Auffällig war 
zudem, dass die Steroidmonotherapie in der 
Behandlung von Berufsdermatosen noch 
relativ häufig Anwendung findet. Die Fra-
ge an die GA „Wurden die zur Verfügung 
stehenden Therapieprinzipien (z.B. keine 
überwiegende Steroidmonotherapie) bislang 
ausgeschöpft?“ wurde in 69,5% der Fälle mit 
„Nein“ (n = 924) beantwortet, in 30,5% der 
Fälle (n = 406) mit „Ja“. Hier sollten im Hin-
blick auf die negativen Effekte eines langfris-
tigen Gebrauchs potenter topischer Steroide 
auf die epidermale Barriere stadienadaptiert 
weitere Therapieoptionen gemäß der DDG-
Leitlinie „Management von Handekzemen“ 
Anwendung finden [10, 14, 15].

Angaben zu Hautschutz und 
Handschuhen

Rund 70% der im Hautarztbericht ge-
machten Empfehlungen zum Hautschutz sind 

durch die Gutachter als mindestens ausrei-
chend eingestuft worden, die Empfehlungen 
zu Handschuhen werden in knapp 50% als 
mindestens ausreichend eingestuft. Als „aus-
reichend“ bewertet wurde die konkrete An-
gabe eines Hautschutzprodukts bzw. Angabe 
eines zu verwendenden Handschuhmaterials. 
Die tatsächliche Geeignetheit der Empfeh-
lungen für die auszuübende Tätigkeit konnte 
im Rahmen des Projekts nicht überprüft wer-
den. Demgegenüber stehen die Fälle, in de-
nen die Empfehlungen zu Handschuhen und 
Hautschutz bestenfalls als „unvollständig“ 
eingestuft wurden, das heißt es werden im 
Hautarztbericht an der dafür vorgesehenen 
Stelle weder ein konkretes Hautschutzpro-
dukt noch ein bestimmtes zu verwendendes 
Handschuhmaterial genannt oder es werden 
keine Angaben gemacht. Die Empfehlungen 
zur persönlichen Schutzausrüstung in den 
Berufsgruppen „Metallgewerbe“ und „Bau-
gewerbe“ wurden häufiger höchstens als un-
vollständig eingestuft, in den Berufsgruppen 
„Gesundheit“ und „Reinigungsberufe/Haus-
wirtschaft“ häufiger als mindestens ausrei-
chend. Bei Teilnahme an einem Hautschutz-
seminar wurden die Angaben zu Hautschutz 
und Handschuhen positiver bewertet, aller-
dings ist darauf hinzuweisen, dass hier keine 
zeitlichen Zusammenhänge berücksichtigt 
werden konnten (Zeitpunkt des Hautschutz-
seminars im Beobachtungszeitraum). Ins-
gesamt empfiehlt es sich, den Besuch von 
Hautschutzseminaren verstärkt unter ande-
rem im Hautarztbericht anzuregen, insbeson-
dere sollte dies in Fällen geschehen, in denen 
sich die Beratung zur persönlichen Schutz-
ausrüstung komplexer gestaltet. Wichtig ist, 
dem UVT Probleme in der Versorgung mit 
geeignetem Hautschutz am Arbeitsplatz im 
Bericht aufzuzeigen, mit deren Lösung steht 
man dann nicht allein.

Einleitung von therapeutischen und 
präventiven Maßnahmen

Die zeitnahe Einleitung von geeigneten 
therapeutischen und präventiven Maßnah-
men ist für den Berufsverbleib essenziell: 
Vergleicht man die Fälle in EVA_Haut, in 
denen seitens der UVT keine Maßnahmen 
durchgeführt wurden, mit den Fällen, in 
denen ambulante Maßnahmen (ambulan-
tes Heilverfahren, Zurverfügungstellung 
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von Hautschutz, Hautschutzseminare etc.) 
im Rahmen des Verfahrens Haut eingeleitet 
wurden, so zeigen sich signifikante Unter-
schiede hinsichtlich des Berufsverbleibs in 
der einjährigen Nachbeobachtungsphase.

Die Analysen zeigen, dass signifikant 
häufiger eine Berufsaufgabe aufgrund der 
Hauterkrankung eintrat, wenn keine Maß-
nahmen im Rahmen des § 3 BKV eingelei-
tet wurden. Bei Durchführung von nieder-
schwelligen Maßnahmen (z.B. ambulantes 
Heilverfahren, Zurverfügungstellung von 
Hautschutz) wurde signifikant häufiger ein 
„Berufsverbleib mit Änderung (z.B. inner-
betriebliche Umsetzung)“ verzeichnet, bei 
Durchführung eines Hautschutzseminars 
zusätzlich zum ambulanten Heilverfahren 
beim niedergelassenen Dermatologen konn-
te signifikant häufiger ein „Berufsverbleib 
ohne Änderung“ erzielt werden (n  =  950; 
χ2 = 20,0; df = 4; p = 0,001).

Insgesamt lag in n  =  1.023  Fällen eine 
Information zum Berufsverbleib vor. In 
n = 864 Fällen (84,5%) wurde der Beruf – 
teilweise mit Veränderungen, zum Beispiel 
im Sinne einer innerbetrieblichen Umset-
zung – weiter ausgeübt. In 15,5% der Fälle 
(n = 159) wurde der Beruf aufgegeben, die 
Berufsaufgabe wurde in n = 125 Fällen mit 
der Hauterkrankung in Verbindung gebracht. 
Die Berufsaufgabe war insgesamt häufiger in 
den Berufsgruppen „Friseure“ sowie „Reini-
gungsberufe/Hauswirtschaft“ sowie bei jün-
geren Patienten (< 37 Jahre) zu verzeichnen. 
Auch ein bei Erstmeldung seitens der berufs-
dermatologischen Gutachter als „schwer“ 
eingestufter Hautbefund führte häufiger zur 
Berufsaufgabe.

Diese Daten machen auch die Bedeutung 
einer frühzeitigen und schlüssigen Hautarzt-
berichterstattung mit Empfehlung und Ein-
leitung stadienadaptierter präventiver und 
therapeutischer Maßnahmen deutlich. Dass 
der Hautarztbericht eine Schlüsselfunktion 
in der Kommunikation zwischen Hautärzten 
und UVT einnimmt, zeigt auch, dass seitens 
der UVT häufiger weitere Maßnahmen im 
Rahmen des §  3  BKV eingeleitet wurden, 
wenn durch die berufsdermatologischen 
Gutachter auf Basis der Angaben im Haut-
arztbericht das Vorliegen der Indikation zur 
Einleitung des HAV bejaht wurde (n = 1.358; 
χ2 = 72,7; df = 1; p < 0,001) bzw. wenn die 
Qualität des Hautarztberichts in der zusam-

menfassenden Bewertung mittels Schulnote 
durch die Gutachter mit „gut und sehr gut“ 
eingestuft wurde (n = 864; χ2 = 6,0; df = 1; 
p  <  0,015). Dennoch konnten mindestens 
180 Fälle identifiziert werden, in denen trotz 
Vorliegens der Indikation zur Einleitung des 
HAV aus gutachterlicher Sicht und ausrei-
chender Qualität des Hautarztberichts aus 
Sicht der Sachbearbeiter ohne erkennbare 
Gründe keine Maßnahmen eingeleitet wur-
den [16, 20, 21].

Diskussion

Durch das Forschungsvorhaben konnte 
gezeigt werden, dass der optimierte Haut-
arztbericht (Formtexte F6050 und F6052) 
einen Erfolgsfaktor im Rahmen der Sekun-
därprävention von beruflichen Hauterkran-
kungen darstellt und im Hinblick auf den 
Informationsgehalt anderen Meldeformen 
überlegen ist. Die Überarbeitung der Haut-
arztberichtsformulare aufgrund der Ergeb-
nisse des Forschungsvorhabens wird ange-
strebt und in den zuständigen Gremien der 
UVT diskutiert. Zudem haben 2012 und 
2013 bundesweit insgesamt 6 Informations-
veranstaltungen für Sachbearbeiter zu den 
Ergebnissen des Forschungsvorhabens und 
Anregungen zur praktischen Umsetzung 
stattgefunden.

Eine stetige Verbesserung der Dokumen-
tationsqualität aufgrund der Ergebnisse soll-
te auch Ziel der berichterstattenden (Haut-)
Ärzte im Sinne der betroffenen Patienten 
sein: Die seitens des Hautarztes übermittel-
ten ärztlichen Unterlagen sind die wesentli-
che Schnittstelle für die weitere Verfahrens-
steuerung mit Einleitung stadienadaptierter 
therapeutischer und präventiver Maßnah-
men. Verbesserungswürdig sind aufgrund der 
vorgestellten Ergebnisse unter anderem die 
Angaben zum Erkrankungsverlauf und die 
Relevanzbeurteilung von Typ-IV-Sensibili-
sierungen, aber auch die Qualität der Emp-
fehlungen zur Therapie sowie zur persönli-
chen Schutzausrüstung. Eine individuelle 
Beratung zur persönlichen Schutzausrüstung 
(z.B. im Rahmen eines Hautschutzsemina-
res oder vergleichbaren Angeboten) kann 
hier zu einer höheren Versorgungsqualität 
beitragen und den niedergelassenen Derma-
tologen – insbesondere in komplexen Fällen 
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(z.B. bei Notwendigkeit der Sichtung von 
Sicherheitsdatenblättern, Herstelleranfragen 
hinsichtlich Durchbruchszeiten von Hand-
schuhen etc.) – im engen Zeitfenster des Pra-
xisalltags entlasten. Der positive Effekt von 
Hauschutzseminaren konnte im Rahmen des 
Forschungsvorhabens mehrfach gezeigt wer-
den und zeigt sich auch in einer höheren Pa-
tientenzufriedenheit mit der Versorgung im 
Rahmen des Hautarztverfahrens. Dennoch 
wurde in nur insgesamt 14,1% der Fälle, in 
denen aus Sicht der externen berufsdermato-
logischen Gutachter sekundäre bzw. tertiäre 
Präventionsmaßnahmen indiziert gewesen 
wären, die Teilnahme an einem Hautschutz-
seminar im Hautarztbericht angeregt.

Aufgrund der Forschungsergebnisse be-
absichtigen die UVT die zeitnähere Einlei-
tung niederschwelliger § 3 BKV-Leistungen 
in allen indizierten Hautfällen, hierfür wird 
seitens der DGUV jetzt eine Zeitspanne von 
14 Tagen angestrebt. In diesem Zusammen-
hang wurde insbesondere die Dringlichkeit 
der Ausstattung mit adäquatem Hautschutz 
und persönlicher Schutzausrüstung erkannt, 
eine frühzeitige Versorgung der Versicher-
ten, insbesondere in Kleinstunternehmen 
(KMU), wird empfohlen [11].

Insgesamt konnte durch das Forschungs-
vorhaben gezeigt werden, dass optimiertes 
Hautarztverfahren und Verfahren Haut der 
DGUV die wesentlichen Erfolgsfaktoren in 
der Versorgung von Patienten mit Berufs-
dermatosen darstellen und flächendeckend 
etabliert sind. Trotz seit Jahren steigender 
BK  5101-Verdachtsmeldungen hat sich die 
Zahl der Fälle, in denen die Betroffenen auf-
grund der beruflich bedingten Hauterkran-
kung ihre Tätigkeit aufgeben mussten, weiter 
reduziert; dies ist im Zusammenhang damit 
zu sehen, dass sich gleichzeitig die § 3-Quo-
te, das heißt Einleitung von Maßnahmen 
gemäß § 3 BKV, verdoppelt hat, wobei das 
ambulante Heilverfahren beim Dermatolo-
gen eine zentrale Rolle in der erfolgreichen 
Prävention einnimmt [8, 11, 16]. Eine wei-
tere Verbesserung der vorhandenen Struktu-
ren sollte im Sinne der betroffenen Patienten 
von allen beteiligten Akteuren (Dermatolo-
gen, Betriebsärzte, Verwaltungen) angestrebt 
werden.
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